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Aufhebung Art. 18 
 
Aufgehobener Art.: 

 

Art. 18 Terrainveränderungen, Einfriedigungen und Stützmauern 

 

1 Terrainveränderungen, die das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen oder der 

traditionellen Umgebungsgestaltung nicht entsprechen, sind untersagt. 

  

2 Terrainaufschüttungen über 1.30 m Höhe, gemessen vom gewachsenen Terrain an der 

höchsten Stelle der Aufschüttung, sind zu terrassieren. Böschungen dürfen nicht steiler als 1:2 

(Höhe zu Breite) erstellt werden.  

 

3 Stützmauern dürfen nur zur Sicherung des gewachsenen Bodens bei Terraineinschnitten 

erstellt werden. 

Die Höhe von Stützmauern und Gartenmauern darf 0.80 m, gemessen vom gewachsenen 

Terrain an der talseitigen Mauerfläche, nicht übersteigen. 

Die zulässige Länge von Stützmauern wird auf 25.0 m beschränkt. Die Längenbegrenzung gilt 

auch bei aufgelösten Konstruktionen. 

Die Mauersichtflächen von Stützmauern und Gartenmauern sind zu bepflanzen. 

 

4 Stützmauern, Gartenmauern, Grünhecken etc. längs von befahrenen Verkehrswegen sind 

mind. 0.60 m hinter die Strassenlinie zu setzen. 
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